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Neuheiten-Stop-Abkommen
In der Nr. 5/66 (S. 259) machten wir in einem Nachwort zum Artikel «Technische

Neuerungen an Traktoren» den verwegenen Vorschlag, freiwillig ein

4-5jähriges Neuheiten-Stop-Abkommen vorzusehen. Von Herrn Dr. Willi
Aebi, Burgdorf, erhalten wir folgende Stellungnahme:

Ihre Anregung im Heft 5 des Traktors «Neuheiten-Stop-Abkommen» hat

unsere vollste Aufmerksamkeit erfahren. Ein solches Abkommen wäre ganz
schön, aber es wird sich nicht durchführen lassen. Wie Sie wissen, ist der
Anteil der Schweizer-Traktoren vom Total der verkauften unter 50%
herabgesunken. Die ausländischen Traktorfabrikanten werden sich sicher nicht
durch eine Regelung in der Schweiz binden lassen. Der Schweizer-Markt ist
für sie viel zu klein. Bei dieser Situation werden sich die Schweizer-Traktorfabrikanten

kaum auf ein Stillhalteabkommen einlassen können. Bei allen
Importmaschinen ist eine diesbezügliche Einflussnahme unmöglich. Auch
bei den Motormähern und Einachsern wird sich unter den Schweizerfabrikanten

kaum ein Abkommen finden lassen.

Was unsere Firma anbelangt, so sind wir hinsichtlich Aenderungen recht
zurückhaltend. Früher hatte ich die Faustregel gebildet, dass man etwa alle
7 Jahre eine Konstruktion überholt. Es wird Sie interessieren zu vernehmen,
wie wir in der Vergangenheit liegen:

AM 50 1950/51 2 Jahre
AM 52 1951—1966 und noch weiter, mehr als 15 Jahre, 26,00 St.
AM 53 1953—1966 13 Jahre fertig, AM 80 Nachfolger
AM 70 1958—1966 8 Jahre fertig, AM 75 Nachfolger
AM 10 1960—1966 7 Jahre, geht weiter
Pferdemäher 1932—1939 / 1940—1960
Heuwender 1935—1965
Der Finger zum Mähbalken AEBI 33 seit 1933, also 33 Jahre, austauschbar.

Aus diesen Ueberlegungen glaube ich nicht, dass wir in der Schweiz eine
wirksame Aktion starten können. Ich bin aber bereit, im Vorstand des SLV
die Angelegenheit zu diskutieren, wenn Sie glauben wir sollten dies tun.

In jedem Dorf
sind Traktorhalter anzutreffen, die unserer Organisation noch nicht
angeschlossen sind. Mitglieder, bewegt diese zum Beitritt in die betreffende
Sektion, oder meldet wenigstens ihre Adresse dem Zentralsekretariat des
Schweiz. Traktorverbandes, Postfach 210, 5200 Brugg. Besten Dank.

Nr. 9/66 «DER TRAKTOR» Seite 559


	Neuheiten-Stop-Abkommen

